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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet
betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das
Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom
26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht,
die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die
Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2
Der Beschwerdeführer ist legitimiert; auf die frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist einzutreten (Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1, Art. 50 und Art. 52
VwVG).

E. 3
Der Beschwerdeführer beantragt, vor einer allfälligen Ablehnung der Beschwerde sei eine
eventuell bereits erfolgte Datenweitergabe an den Heimatstaat offenzulegen und ihm dazu
das rechtliche Gehör im Hinblick auf subjektive Nachfluchtgründe zu gewähren. Aus den
dem Gericht vorliegenden Akten geht indes nicht hervor, die Vorinstanz habe den
Beschwerdeführer betreffende Daten bereits an den Heimatstaat weitergegeben, weshalb
auf das Begehren mangels Rechtsschutzinteresse im Rahmen dieses Verfahrens nicht
einzutreten ist.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, wo sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu



einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften
Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu
werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 AsylG). Vorbringen sind dann
glaubhaft, wenn sie genügend substanziiert, in sich schlüssig und plausibel sind; sie dürfen
sich nicht in vagen Schilderungen erschöpfen, in wesentlichen Punkten nicht
widersprüchlich sein oder der inneren Logik entbehren und auch nicht den Tatsachen oder
der allgemeinen Erfahrung widersprechen. Darüber hinaus muss die asylsuchende Person
persönlich glaubwürdig erscheinen, was insbesondere dann nicht der Fall ist, wenn sie ihre
Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt (vgl. Art. 7 Abs. 3
AsylG), aber auch dann, wenn sie wichtige Tatsachen unterdrückt oder bewusst falsch
darstellt, im Laufe des Verfahrens Vorbringen auswechselt oder unbegründet nachschiebt,
mangelndes Interesse am Verfahren zeigt oder die nötige Mitwirkung verweigert.
Glaubhaftmachung bedeutet ferner - im Gegensatz zum strikten Beweis - ein reduziertes
Beweismass und lässt durchaus Raum für gewisse Einwände und Zweifel an den
Vorbringen des Beschwerdeführers. Eine Behauptung gilt bereits als glaubhaft gemacht,
wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für
wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für die Glaubhaftmachung reicht es
demgegenüber nicht aus, wenn der Inhalt der Vorbringen zwar möglich ist, aber in
Würdigung der gesamten Aspekte wesentliche und überwiegende Umstände gegen die
vorgebrachte Sachverhaltsdarstellung sprechen. Entscheidend ist im Sinne einer
Gesamtwürdigung, ob die Gründe, die für die Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung
sprechen, überwiegen oder nicht; dabei ist auf eine objektivierte Sichtweise abzustellen.

E. 5.1
Das BFM kam im angefochtenen Entscheid zum Schluss, die Verfolgungsvorbringen des
Beschwerdeführers seien nicht glaubhaft. Die-se Auffassung ist zu teilen. Vorab fällt auf,
dass der Beschwerdeführer die Vergewaltigung seiner ihm religiös anvertrauten Partnerin
eher stereotyp vorbrachte (vorinstanzliche Akte A 7/16 Antwort 57). Zusammen mit den
ungereimten Aussagen betreffend Täterschaft, welche vom BFM zu Recht festgehalten und
vom Beschwerdeführer weder auf Rekursebene noch anlässlich der Anhörung befriedigend
erklärt werden konnten (A 7/16 Antwort 75), kommen Zweifel daran auf, dass seine
Partnerin tatsächlich Opfer eines Sexualdelikts unter den geschilderten Umständen wurde.
Entgegen den Beschwerdevorbringen erweckten seine Aussagen bei der Erstbefragung
nämlich noch nicht den Eindruck, er bezichtige mehrere Täter der Vergewaltigung (vgl. A
4/11 S.7). Die Zweifel werden durch unstimmige Angaben im Zusammenhang mit der
Anzahl seiner Vorsprachen auf dem Kommissariat nach dem angeblichen Vorfall verstärkt.
In diesem Zusammenhang kann wiederum auf die entsprechenden Erwägungen des BFM
im angefochtenen Entscheid verwiesen werden, da die eher spekulativen
Beschwerdevorbringen keine andere Sichtweise rechtfertigen. Hinzu kommt, dass er
namentlich seine Vorsprache vom ... Mai 2008 auf dem Kommissariat kaum mit
Realkennzeichen versehen zu Protokoll gab und die angebliche Behelligung durch



Militärpersonen vom ... Mai 2008 in seiner Wohnung realitätsfremd schilderte (A 7/16
Antworten 14, 16 und 106 ff.). Realitätsfremd mutet ferner auch die angebliche Flucht
während der Überstellung an die Militärbehörden an (A 4/11 S. 6). Im Weiteren fällt auf,
dass er offenbar schon Ende April 2008 und mithin bereits vor den angeblichen Ereignissen
auszureisen beabsichtigte (A 7/16 Antwort 126). Sein Erklärungsversuch für diese
Unstimmigkeit ist wiederum nicht überzeugend ausgefallen (A 7/16); vielmehr wird so der
Eindruck, wonach sich die geltend gemachten Vorkommnisse nicht beziehungsweise nicht
in der geschilderten Weise zugetragen haben, bestätigt. Anzufügen ist sodann, dass er keine
Beweismittel für das angeblich Vorgefallene beibrachte und betreffend Nachreichung von
Identitätsbelegen nicht kooperativ wirkte (A 7/16 Antworten 7 ff.). Schliesslich ist die
diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung des Beschwerdeführers nicht in Zweifel
zu ziehen. Hingegen kann mit den eingereichten Arztberichten die genaue Ursache des
psychischen Leidens im Allgemeinen und auch im vorliegenden Fall nicht hinreichend
belegt werden, weshalb er unter dem Blickwinkel der Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen
aus den besagten Berichten nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.

E. 5.2
Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind nach dem Gesagten als überwiegend
unglaubhaft zu qualifizieren. Die Frage der Asylrelevanz des angeblich Vorgefallenen kann
entsprechend an sich offen gelassen werden, wobei der Beschwerdeführer grundsätzlich
zurecht auf rechtsstaatliche Defizite in Guinea verweist. Andererseits ist die Sichtweise des
BFM, wonach bei angenommener Glaubhaftigkeit der Fluchtgründe grundsätzlich eine
Schutzinfrastruktur bestanden hätte, deren Inanspruchnahme für den Beschwerdeführer
zumutbar gewesen wäre, in einen gewissen Ausmass nachvollziehbar. Aus seinen
Darlegungen geht nämlich hervor, dass die Behörden nach der Anzeige aktiv wurden und
die Beschwerdeführerin zwecks Untersuchung ins Spital schickten. In der Folge anerkannte
ein Gericht offenbar seine Zuständigkeit für den Fall (A 7/16 Antwort 92). Dass die
Behörden in den wenigen Wochen vor der Ausreise des Beschwerdeführers den Fall noch
nicht zur Verhandlung gebracht hatten, kann mithin nicht als Rechtsverweigerung
bezeichnet werden. Vielmehr wäre es ihm und seiner Partnerin jedenfalls nicht a priori
verwehrt gewesen, den weiteren Verlauf der Ermittlungen abzuwarten und allfällige, durch
die Täterschaft initiierte Einschüchterungsversuche von Militärpersonen geltend zu
machen.

E. 5.3
Dem Beschwerdeführer ist es demnach nicht gelungen, nachzuweisen oder glaubhaft zu
machen, dass er im Zeitpunkt der Ausreise aus Guinea ernsthaften Nachteilen im Sinne von
Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt war oder dass er begründete Furcht hat, solche Nachteile im
Falle der Rückkehr in absehbarer Zukunft mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erleiden zu
müssen. Es erübrigt sich, auf weitere Beschwerdevorbringen und die Beweismittel im
Einzelnen einzugehen, weil sie am Ergebnis nichts ändern können. Das Bundesamt hat das
Asylgesuch zu Recht abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2



Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch hat er einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach
zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 7
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 7.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-de
Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention vom 4.
November 1950 zum Schutze der Menschen-rechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR
0.101) darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere
Art unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung droht. Die Vorinstanz wies
in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Grundsatz der
Nichtrückschiebung nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es
dem Beschwerdefüh-rer nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung
nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des
flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulements im vorliegenden Verfahren keine Anwendung
finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Guinea ist demnach unter dem Aspekt
von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des
Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer
Ausschaffung nach Guinea dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des
UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk")
nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder
unmenschliche Behandlung drohen würde. Aufgrund der Akten sowie der vorstehenden
Erwägungen betreffend die Frage der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls ist indessen
nicht davon auszugehen, dass ihm im Falle einer Rückkehr nach Guinea eine derartige
Gefahr droht, welche den Wegweisungsvollzug als unzulässig erscheinen lassen würde.

E. 7.2
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.



Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3818).

E. 7.2.1
Bezüglich der allgemeinen Lage in Guinea ist festzuhalten, dass die Ereignisse vom 28.
September 2009 in der Hauptstadt Conakry - Tötung von über 150 Teilnehmenden an einer
Demonstration gegen eine eventuelle Kandidatur des Juntachefs Moussa Dadis Camara für
die Präsidentschaftswahlen von Ende Januar 2010 durch die Ordnungskräfte - zwar eine
gewaltsame Niederschlagung eines Bürgerprotests darstellen und auch im Anschluss an
diese Ereignisse über weitere Menschenrechtsverletzungen berichtet wurde. Nach
Kenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts herrscht jedoch derzeit weder in Guinea im
Allgemeinen noch in Conakry im Besonderen Krieg, Bürgerkrieg oder eine Situation
allgemeiner Gewalt, womit eine Rückführung nicht als generell unzumutbar erscheint. Aus
der allgemeinen Lage in Guinea lässt sich somit keine konkrete Gefährdungssituation für
den Beschwerdeführer ableiten.

E. 7.2.2
Der Beschwerdeführer hat sodann offenbar eine enge Beziehung zu seiner Tante, welche
ihm zur Ausreise verholfen haben soll. Seine Schulbildung erscheint als
überdurchschnittlich. Er verfügt über Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen (A 7/16
Antworten 33 ff., 44 ff. und 71). Vor Ort leben auch drei Schwestern und ein Bruder (A
4/11 S. 3). Angesichts dieser Voraussetzungen ist nicht davon auszugehen, dass er nach der
Rückkehr aus individuellen Gründen in eine existenzielle Notlage geraten wird. Gemäss
dem aktuellsten Arztbericht vom 4. Mai 2010 ist er zwar nach wie vor auf eine
regelmässige ambulante Therapie angewiesen. Im Sinne der Vernehmlassung des BFM
kann eine solche aber auch grundsätzlich in Conakry durchgeführt werden. In den
Beschwerdeeingaben wird zwar zurecht auf Mängel im Gesundheitssystem vor Ort
verwiesen. Andererseits hielt aber das Bundesverwaltungsgericht in seinem Entscheid
E-2477/2007 vom 5. Februar 2010 - allerdings betreffend eine HIV-Erkrankung - unter
anderem fest, Medikamente seien an verschiedenen Zentren und zum Teil gratis erhältlich
(E. 7.3.7). Unüberwindbare Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Psychopharmaka,
welche der Beschwerdeführer aktuell offenbar benötigt (Xanax und Remeron), sind
entsprechend nicht ersichtlich, auch wenn besagte Medikamente im Sinne der
Beschwerdevorbringen im primären Gesundheitssystem nach wie vor nicht erhältlich sein
sollten. Dies auch deshalb, weil der Beschwerdeführer nach dem Gesagten im Heimatland
über ein soziales Netz, welches ihm bei auftretenden Schwierigkeiten bei der allfälligen
Inanspruchnahme medizinischer Hilfe unterstützen kann, verfügt. Die Vorinstanz weist
ausserdem auf die Möglichkeit der medizinischen Rückkehrhilfe hin, welche sich auch auf
Medikamente bezieht. Im Übrigen sind gemäss dem vom Beschwerdeführer eingereichten
Auszug aus dem Mental Health Atlas 2005 auch NGOs Ansprechstellen für psychisch
Kranke (vgl. S. 217 unten). Dass der Beschwerdeführer nach dem Gesagten bei oder nach
der Rückkehr aus individuellen Gründen konkret gefährdet wäre, erscheint mithin nicht als
beachtlich wahrscheinlich.

E. 7.3
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich in Zusammenarbeit mit der Vorinstanz
bei der zuständigen Vertretung seines Heimatlandes die für eine Rückkehr notwendigen



Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.4
Zusammenfassend ergibt sich, dass der von der Vorinstanz verfügte Wegweisungsvollzug
in Übereinstimmung mit den zu beachten-den Bestimmungen steht und zu bestätigen ist.
Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt damit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1 - 4
AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt,
den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art.
106 AsylG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten (Art. 1-3 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da
das Gesuch im Sinne von Art 65 Abs. 1 VwVG mit Zwischenverfügung vom 6. Januar 2009
gutgeheissen wurde und er mangels Arbeitsstelle nach wie vor als bedürftig anzusehen ist,
erfolgt keine Kostenauflage. (Dispositiv nächste Seite)
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